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Einleitung

A. Einleitung

Die Ökonomisierung des Gesundheitswesens im Allgemeinen und im Spe-
ziellen für die stationäre Krankenhausversorgung schreitet immer weiter 
voran. Die Finanzierung, die Leistungsfähigkeit und die Qualität der deut-
schen Krankenhausversorgung zu sichern ist seit vielen Jahren Ziel des Ge-
setzgebers. Auf der anderen Seite ist auch ein zunehmender Kostendruck 
auf die öffentliche Hand aufgrund des demographischen Wandels und der 
alternden Gesellschaft nicht zu verkennen. Der Gesetzgeber bewegt sich 
daher immer im Zwiespalt der freien wirtschaftlichen Kräfteentfaltung und 
der sozialrechtlichen Planung. Die Budgetierung der Krankenhäuser und 
der damit beabsichtigte Zweck der Sicherstellung der Liquidität und damit 
verbundene Sicherstellung der Versorgung der Patienten, hat im Laufe der 
Zeit eine immer bedeutendere Rolle eingenommen. Auf Grund der gesetz-
lich vorgegeben Beitragssatzstabilität nach § 71 SGB V auf Seiten der Kassen 
und auf der anderen Seite den immer höheren wirtschaftlichen Druck eines 
Krankenhauses, ist festzustellen, dass die Verhandlungen über das örtliche 
Budget eines Krankenhauses zwischen den Parteien sehr streitanfällig sind. 
Wenn eine einvernehmliche Budgetvereinbarung zwischen den Beteiligten 
misslingt, wird die Schiedsstelle nach § 18a Abs. 1 KHG angerufen. Diese ist 
dann zur Festsetzung des Budgets berufen. 

Seit Etablierung der Schiedsstelle in den 1980er Jahren haben die Gerichte 
und darauf aufbauend diverse Stimmen in der Literatur einen rechtlichen 
Spielraum der Schiedsstelle angenommen. Trotz der verstrichenen Zeit 
konnte sich weder in der wissenschaftlichen Diskussion noch in der Recht-
sprechung eine einheitliche Dogmatik für einen etwaigen rechtlichen Spiel-
raum der Schiedsstelle durchsetzen. Zudem unterblieb bislang eine Untersu-
chung des Umfangs und der damit einhergehenden Grenzen des rechtlichen 
Spielraums für die Schiedsstelle. 
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Einleitung

Die hiesige Arbeit stellt aufbauend auf den Grundlagen der Krankenhaus-
finanzierung das Prinzip der Budgetierung dar. Die Inhalte und rechtlichen 
Vorgaben für die Budgetvereinbarung und die Befugnisse der Vertragspar-
teien sowie die Vorgaben für das Schiedsstellenverfahren werden untersucht. 
Im Anschluss erfolgt eine Analyse zu der Verwendung der diversen Begriffe 
in Rechtsprechung und Literatur im Zusammenhang mit der Schiedsstel-
le und dessen Befugnisse. Anhand dieser Bestandsaufnahme erfolgt eine 
Auseinandersetzung mit den Begriffen in Bezug auf die Schiedsstelle nach 
§ 18a Abs. 1 KHG. Der Abschluss dieser Arbeit bildet die Erarbeitung des 
Ausmaßes der Befugnisse der Schiedsstelle und darauf aufbauend die Ein-
schränkung der gerichtlichen Kontrolle.

B. Grundlagen der 
Krankenhausfinanzierung

Zunächst werden die grundlegenden Strukturen für die Finanzierung bzw. 
die Vergütung der stationären und teilstationären Krankenhausleistungen 
dargestellt. Beginnend mit den gesetzgeberischen Kompetenzen zwischen 
Land und Bund. Anschließend werden die aktuell geltenden Rechtsgrund-
lagen, die für die Vergütung der Krankenhausleistungen entscheidend sind 
und dementsprechend die Budgetierung eines Krankenhauses beeinflussen, 
dargestellt sowie die entscheidende Rolle der verschiedenen Akteure im 
Rahmen der DRG-Finanzierung.

I. Gesetzgeberische Kompetenzen

Das Krankenhausrecht ist von einem Zusammenspiel der Kompetenzen des 
Bundes und der Länder geprägt, denn eine allumfassende bzw. generelle Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes für das gesamte Krankenhausrecht ist 
im Grundgesetz nicht vorgesehen1.

1 So hat bereits das BVerfG in seiner Facharztentscheidung BVerfGE 33, 125 (155) ent-
schieden, dass der Bund lediglich innerhalb des Wortlautes des Kompetenztitels des 
Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG für die Gesetzgebung zuständig ist (damals „Zulassung zu ärzt-
lichen […] Heilberufen“). Weiterführend: BVerfG NJW 2000, 857, 858 bezüglich Art. 74 
Nr. 19 GG: In Hinblick auf den im Jahr 1969 geschaffenen Art. 74 Nr. 19a GG gilt dieser 
Grundsatz fort und verdeutlicht die beschränkte Kompetenz; Degenhart, in: Sachs, GG, 
Art. 74 Rn. 83, 89; Kaltenborn, in: Huster/ders., Krankenhausrecht, § 2 Rn. 2; Wittreck, in: H. 
Dreier, Grundgesetz-Kommentar, Bd. II, 3. Aufl. 2015, Art. 74 Rn. 93.
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Grundlagen der Krankenhausfinanzierung

1. Konkurrierende Bundeskompetenz – 
Krankenhausfinanzierung

„Die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die Regelung der 
Krankenhauspflegesätze“ unterliegen gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 19a GG der 
konkurrierenden Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern. Von dieser 
Gesetzgebungsbefugnis darf gemäß Art. 72 Abs. 2 GG der Bund nur Ge-
brauch machen, wenn es zur „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im 
gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich 
macht“. Um dies zu gewährleisten, ist es notwendig, Regelungen zu treffen, 
aus denen eine einheitliche Berechnungsgrundlage sowie Berechnungsme-
thode resultiert, sodass der Bund die Kompetenz innehat, Regelungen über 
die Höhe und Struktur der Entgelte für die stationäre Krankenhausbehand-
lung festzulegen2. Der Bund hat im Rahmen der konkurrierenden Gesetz-
gebung von der Befugnis nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 19a GG Gebrauch gemacht 
und das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) sowie das Krankenhaus-
entgeltgesetz (KHEntgG) zur Regelung der Finanzierung der Krankenhäu-
ser geschaffen3. Die Auswirkungen der eingeschränkten konkurrierenden 
Gesetzgebung lassen sich klar im KHG wiederfinden. Der Bundesgesetzge-
ber hat den Ländern aufgrund der „Erforderlichkeitsklausel“ des Art. 72 GG 
Ausgestaltungs- und Konkretisierungsspielräume zugestanden, sodass die 

2 Siehe BVerfGE 114, 196, 222; BSG, Urteil vom 20. 4. 2010, B 1 KR 19/09 R in GesR 2010, 
554 (555); Degenhart, in: Sachs, GG, Art. 74 Rn. 88 f.; Wollenschläger/Schmiedl, GesR 
2016, 542 (545).

3 Auf die, durch die Bundesregierung gemäß § 16, 17 Abs. 2 S. 1, Abs. 2a KHG erlassene 
Bundespflegesatzverordnung wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen, da seit 
der Einführung des DRG-Systems sich die Bedeutung der BPflV weitestgehend auf die 
Psychiatrischen-Krankenhäuser beschränkt, die nicht Gegenstand dieser wissenschaft-
lichen Untersuchung sind.
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Gesetzgeberische Kompetenzen

Länder im gewissen Rahmen die Möglichkeit haben, die Finanzierung den 
Gegebenheiten des Landes entsprechend anzupassen4.

Darüber hinaus hat der Bund im Rahmen der konkurrierenden Gesetz-
gebung die Befugnis zur Gesetzgebung für die Sozialversicherung gemäß 
Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG. Die Gesetzgebungskompetenz für die Sozialver-
sicherung unterliegt nicht der „Erforderlichkeitsklausel“ des Art. 72 Abs. 2 
GG. Da der Bundesgesetzgeber von seiner Gesetzgebungskompetenz Ge-
brauch gemacht und insofern erschöpfende Regelungen erlassen hat, sind 
die Länder an der Erlassung weitergehender Regeln gehindert5. Durch die 
Gestaltung der Rechte und Pflichten in der Sozialversicherung, und somit 
auch die Gestaltung der gesetzlichen Krankenversicherung als Teil der So-
zialversicherung, hat der Bundesgesetzgeber über diesen Weg ebenfalls di-
rekt und indirekt einen weitreichenden Einfluss auf die Krankenhausfinan-
zierung6.

2. Ausschließliche Länderkompetenz – Krankenhausplanung

Mangels einer weitergehenden Kompetenzzuweisung an den Bundesge-
setzgeber über den Inhalt des Art. 74 Abs. 1 Nr. 19a GG hinaus liegt gemäß 
Art. 70 Abs. 1 GG die Gesetzgebungskompetenz bezüglich Krankenhaus-
organisation und Krankenhausplanung bei den Ländern7. Die aus dem 

4 Kaltenborn, in: Huster/ders., Krankenhausrecht, § 2 Rn. 3 f. nennt einige Beispiele im KHG, 
in der die Gestaltungsmöglichkeiten der Länder erkennbar sind.

5 Art. 72 Abs. 1 GG; Oester, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG II, Art. 72 Rn. 58.

6 Kaltenborn, in: Huster/ders., Krankenhausrecht, § 2 Rn. 4 nennt als Beispiel die Vorgaben 
zur Qualität für die Krankenhausplanung nach dem § 6 Abs. 1a KHG i. V. m. § 136c Abs. 1 
SGB V. Die aufgezeigten Qualitätsvorgaben können jedoch auch durch Landesrecht aus-
geschlossen oder eingeschränkt werden. Dies ist Ausdruck der Einschränkung durch den 
Art. 72 Abs. 2 GG für die Krankenhausfinanzierung. 

7 Siehe auch T. Clemens, Rechtsfragen aus dem Krankenhausplanungs- und –entgelt-
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